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Le but du concours est d'obtenir des etudes d'architecture qui permettent ä la Commune de Lausanne
de fixer le genre de construction qu'il serait desirable d'avoir dans ce quartier qui, etant donne sa situaiion
remarquable et la proximite du Parc de Mon Repos. doit etre compose de maniere ä former un ensemble
architectural tant en ce qui concerne la construction des bätiments proprement dits (qui quoique pouvant
etre affectes ä des buts tres differents devront cependant avoir une grande unite de composition) qu'au
sujet des amenagements des places et des carrefours. La Place du Faucon principalement sera etudiee avec

un soin special en tenant compte tres exactement des differences de niveau et des possibilites de realisation
de l'ensemble propose.

LV. Kaunas (Litauen)
Internationaler Wettbewerb für ein Unirersilätsinstitiit

Wir erhalten erst jetzt Kenntnis von einer Konkurrenz, die die Universität Kaunas in Litauen
ausschreibt zur Gewinnung von Projekten für ein physikalisch-chemisches Institut. Termin: 1. Oktober 1924. —

Es sind drei Preise ausgesetzt von 8000, 6000 und 40CO Lit., wobei 10 Lit. 1 Dollar gerechnet werden.

Merkwürdigerweise sollen von den Preisen 10 % abgezogen werden ^zur Deckung der Auslagen für die

Organisation und Vollführung des Preisausschreibens»! Trotzdem der 1. Oktober als Termin angesetzt ist,
werden alle Projekte zugelassen, die bis 15. Oktober bei der Universitätskanzlei Kaunas einlaufen.

Die Jury besteht aus drei Professoren der Universität, einem Vertreter der Litauischen Gesellschaft

zur Förderung von Kunst und Gewerbe und einem Vertreter der Litauischen Technischen Gesellschaft.

Auskunft erteilt die Litauische Gesandtschaft in Berlin W. 50. Kurfürstendamm 242.

ANHANG „TECHNISCHE MITTEILUNGEN"
Aus den Kreisen unserer Leser und der unserer Zeitschrift nahestehenden Industrie ist uns wiederholt

die Anregung unterbreitet worden, im Zusammenhang mit den von uns publizierten Bauten auch kleinere
illustrierte Aufsätze technischer Natur erscheinen zu lassen. Nach längeren Vorbereitungen haben wir uns
entschlossen, Beiträge dieser Art aufzunehmen und sie in einem Anhang unter dem Titel «Technische
Mitteilungen» separat zu veröffentlichen. Die Bearbeitung dieser Beilage — die zunächst zirka 4 Seiten stark,
erstmalig im Oktober, erscheint — wird in Verbindung mit der Redaktion des «Werk», Herr Ingenieur Max
Hottinger, Parkring 49, Zürich, besorgen. Der eigentliche Textteil des «Werk» bleibt von dieser Neuerung
unberührt.
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DER WOHNUNGSBAU IN DER SCHWEIZ
Förderung des Wohnungsbaus in Winterthur. Mit Beschluss vom 21. Januar hat der Grosse Gemeinderat

den Stadtrat eingeladen, im Sommer dieses Jahres über die Wirkungen der Massnahmen zur Förderung
des Wohnungsbaus Berieht zu erstatten und nötigenfalls weitere Anträge zu stellen. Der Stadtrat kommt
dieser Einladung nach und stellt folgendes fest: Die Zustände in Winterthur betr. Wohnungs- und Mietzins-
verhältnisse sind, abgesehen vom Wohnungsmangel, verhältnismässig befriedigende. Durch die Gewährung
von zweiten Hypotheken und das Anbieten von billigem Bauland ist die Bautätigkeit in starkem Malie
angeregt worden, so dass sich auf Anfang 1925 nur noch ein Manko von 118 Wohnungen ergeben wird.
Also auch hier eine Besserung der Situation. Trotzdem ist insbesondere noch ein Mangel an «billigen»
Wohnungen zu konstatieren, und um hier Abhilfe zu schaffen, möchte der Stadtrat im Ansehluss und
Zusammenhang mit der kantonalen und Bundesaktion in seinem Entgegenkommen noch weiter gehen. Er
schlägt vor, den Zinsfuss der zugesicherten II. Hypotheken um 1 % Prozent unter dem Zinsfuss der Kantonalbank

für die I. Hypothek anzusetzen; dazu würde die Stadt aber die Entrichtung von 1 Prozent der
Darlehenssumme als Amortisation des Kapitals ausbedingen.

Die städtische Exekutive stellt infolgedessen die nachstehenden Grundsätze auf: Der Stadtrat erhält
Vollmacht, Bauprojekte, denen Bundes- und Kantonssubvention zukommt, weiter zu unterstützen: a) En*-
weder durch die Gewährung der II. Hypothek in der Höhe von 20 Prozent des Belehnungswertes im Xaeh-

gang zu einer I. Hypothek bis zu einer Maximalbelastung von 85 Prozent. Der Zinsfuss der II. Hypothek
wird 1% Prozent unter dem Satze der Kantonalbank für I. Hypotheken berechnet, dazu ist aber 1 Prozent
als Kapitalamortisation zu leisten. Die Hypothek wird auf zehn Jahre fest mit naehheriger Kündigungsmöglichkeit

gewährt, vorbehaltlich der Bestimmung der Ziffer 3 b. b) Oder durch eine städtische Subvention
von 5 Prozent der genehmigten Bausumme. — Mindestens ein Fünftel der total zu erstellenden Wohnungen
sollen vier Zimmer enthalten, behufs Unterbringung kinderreicher Familien (dieses Resultat kann auch
erreicht werden durch eine Kombination verschiedener Projekte). Mindestens die Hälfte der Wohnungen
sind für die Aufnahme solcher Familien zu reservieren, welche die Stadtverwaltung bezeichnet (für die
übrigen Wohnungen gelten lediglich die Einschränkungen des Regierungsratsbeschlusses).

Während der Dauer eines Jahres vom Bezüge an gerechnet dürfen ohne Einwilligung des Stadtrates
die Häuser nicht verkauft und bei Entrichtung des Zinses die im Projekte berechneten Mietzinse nicht
erhöht und die Wohnungen den von der Stadtverwaltung bezeichneten Familien nicht gekündigt werden

usw. Der Stadtrat setzt sich mit Baugenossenschaften und andern Interessenten in Verbindung und
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